
3. Weitere Anwendungshinweise

3.   Weitere Anwendungshinweise 

3.1   Zu Abschnitt 1.3.2 der TL Gestein-StB 04/23 

Der Abschnitt 1.3.2 wird um folgenden Begriff ergänzt:

„Gemahlener Füller: Fremdfüller, der durch Mahlen von bereits aufbereiteten Gesteinskörnungen entsteht.“

3.2   Zu Abschnitt 2.2.4 der TL Gestein-StB 04/23 

Der 3. Absatz wird durch den folgenden Absatz ersetzt:

„Bei Verwendung in Asphalt ist die Qualität der Feinanteile von feinen Gesteinskörnungen und 
Gesteinskörnungsgemischen gemäß TP Gestein-StB, Teil 6.6.3 zu bestimmen und das Ergebnis 
anzugeben. Wenn der Gehalt an Feinanteilen nicht mehr als 3 M.-% beträgt, kann auf die Durchführung der 
Serie E (Eigenfüller) verzichtet werden.“

3.3   Zu Abschnitt 2.3.6 der TL Gestein-StB 04/23 

1Die Bestimmung der Wasserempfindlichkeit von Fremdfüller nach DIN EN 1744-4:2022, Anhang A entfällt. 
2Die Wasserempfindlichkeit von Fremdfüller ist nach DIN EN 1744-4:2022, Anhang B zu prüfen.

3.4   Zu Abschnitt 6 der TL Gestein-StB 04/23 

Punkt b) (Bezeichnung) muss bei Fremdfüllern eine Angabe zur Art der Aufbereitung des Fremdfüllers 
enthalten (zum Beispiel „gemahlener Füller“).

3.5   Zum Anhang B, Tabelle B.1 der TL Gestein-StB 04/23 

Bei nachfolgend aufgeführten Bestandteilen gelten abweichend zur Tabelle B.1 die unten angegebenen 
Anforderungen an die stoffliche Zusammensetzung von RC-Baustoffen:

Bestandteile im Anteil > 4 mm M.-%

Glas ≤ 1,0

Eisen und nichteisenhaltige Metalle ≤ 1,0

3.6   Zum Anhang C, Zeile 30 der Tabelle C.2 der TL Gestein-StB 04/23 

1Für Fremdfüller ist das Prüfverfahren nach DIN EN 1744-4:2022, Anhang B anzuwenden. 2Die 
Mindestprüfhäufigkeit beträgt zweimal im Jahr.

3.7   Zum Anhang E, der TL Gestein-StB 04/23 

3.7.1   Widerstand gegen Zertrümmerung (Abschnitt 2.2.9) 

1Die im Anhang A.1 der TL Gestein-StB 04, Fassung 2023 angegebenen gesteinsspezifischen Werte für 
den Widerstand gegen Zertrümmerung (SZ/LA) gelten mit Ausnahme der Fußnoten a) und b) nicht als 
Anforderung. 2Für alle in den jeweiligen Schichten zu verwendenden Gesteinskörnungen gilt als 
Anforderung die Kategorie SZ26/LA30. 3In Baustoffgemischen für Schichten aus frostunempfindlichem 
Material, für Kiestragschichten (gilt nur für ungebrochenen Kies) und Frostschutzschichten ist eine 
Überschreitung der geforderten Kategorie bis zu einem Schlagzertrümmerungswert von 30 zulässig. 
4Hierbei gilt für Frostschutzschichten einschränkend, dass

–  das Baustoffgemisch unterhalb der oberen 20 cm verwendet wird,
 
–  ungebrochener Kies verwendet wird oder

 
–  die Frostschutzschicht nicht unmittelbare Unterlage der gebundenen Oberbauschichten ist.

 



3.8  

Zu den Anhängen F.1 und F.2 der TL Gestein-StB 04/23

3.8.1   Zu Anhang F.1, Qualität der Feinanteile (Abschnitt 2.2.4) 

1Die nach TP Gestein-StB, Teil 6.6.3 bestimmte Wasserempfindlichkeit von feinen Gesteinskörnungen und 
Gesteinskörnungsgemischen darf beim Merkmal Schüttel-Abrieb mit Eigenfüller (Serie E) bei Verwendung 
der Gesteinskörnung in Asphaltmischgut für Asphalttragschichten höchstens 60 M.-%, in allen anderen 
Fällen höchstens 25 M.-% betragen. 2Liegt der Gehalt an Feinanteilen (bezogen auf den Kornanteil ≤ 2 mm) 
unter 3 M.-%, gelten diese Anforderungswerte für die Serie F.

3.8.2   Zu Anhang F.2, Qualität der Feinanteile (Abschnitt 2.2.4) 

1Die nach TP Gestein-StB, Teil 6.6.3 bestimmte Wasserempfindlichkeit von feinen Gesteinskörnungen und 
Gesteinskörnungsgemischen darf beim Merkmal Schüttel-Abrieb mit Eigenfüller (Serie E) bei Verwendung 
der Gesteinskörnung für DSK und DSH-V höchstens 25 M.-% betragen. 2Liegt der Gehalt an Feinanteilen 
(bezogen auf den Kornanteil ≤ 2 mm) unter 3 M.-%, gelten diese Anforderungswerte für die Serie F.

3.8.3   Zu den Anhängen F.1 und F.2, Wasserempfindlichkeit (Abschnitt 2.3.6) 

Bei Fremdfüller darf der Schüttel-Abrieb nach DIN EN 1744-4:2022, Anhang B höchstens 45 M.-% 
betragen.


